
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/12/6 15Os122/88
(15Os149/88)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1988

Norm

StPO §285a Z2

Rechtssatz

Werden in der Rechtsmittelschrift die behaupteten Nichtigkeitsgründe nicht getrennt dargestellt, sondern ineinander

vermengt, so gehen dadurch entstandene Unklarheiten in der Nichtigkeitsbeschwerde zu Lasten des

Beschwerdeführers.
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